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§ 30 K-LPVG Aufsicht uber die
Personalvertretung

K-LPVG - Karntner Landes-Personalvertretungsgesetz - K-LPVG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.12.2025

(1) Die Landesregierung hat die Aufsicht Uber die Personalvertretung zu fihren.

(2) Die Landesregierung hat als Aufsichtsbehorde allfallige Beschlisse der Organe der Bediensteten, die den
Bestimmungen dieses Gesetzes widersprechen, aufzuheben und im Ubrigen jedenfalls die Gesetzmaligkeit oder
Gesetzwidrigkeit der den Gegenstand des Verfahrens bildenden Geschaftsfuhrung festzustellen.

(3) In den Fallen des Abs. 2 hat die Landesregierung mit Bescheid zu entscheiden. Bescheide und Verordnungen der
Organe der Personalvertretung unterliegen nicht der Aufsicht.

(4) Zur Antragstellung an die Landesregierung als Aufsichtsbehorde ist jeder Bedienstete berechtigt, fir den das
betreffende Organ der Bediensteten zustandig ist.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 30 K-LPVG Aufsicht über die Personalvertretung
	K-LPVG - Kärntner Landes-Personalvertretungsgesetz - K-LPVG


